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 Veröffentlicht am 10.07.1958

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §1451

VwRallg

Rechtssatz

Eine analoge Anwendung der Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches über die Verjährung kann

im Bereich des ö7entlichen Rechtes nicht statt8nden. Einem Antrag eines Beamten auf Nachzahlung von

„Aktivbezügen“ kann daher von der Dienstbehörde nicht eingetretene Verjährung entgegengehalten werden (Hinweis

auf E 7.5.1934, Slg. Nr. 17.958/A).
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